
Die Tl'ibnteinnahmeordnnng des attischen Staates.

Die mit der TributvereinnahmuIig des attischen Staates ver-
bundenen Geschäfte waren im allgemeinen folgende:

1. die Voreinschätzung,
2. die Veranlagung,
3. die Bekanntgebung der Veranlagung und Entsoheidung

über Berufungen,
4. die Aufl!tellung der Hebelisten,
5. die Vereinnahmung,
6. die Bereohnung und Abgabe des 1/60 an die Sohatzmeister,
7. die ZWll.ngsbeitreibung.
Die Voreinscbätzung war naoh der allgemeinen Annahme

den TaKTIlI übertragen, von denen je 2 für jeden Bundesbezirk
geWählt: sein soUen. Ob dieselben gemeinsam die Sohätzung des
ihnen übertragenen Bezirkes vornahmen, oder sich die Arbeit
theilten, ist unbestimmt. Ebenso ist über die Sohätzung an und
für sich wenig bekannt. Nach Plut. Aristides 24 ist anzu­
nehmen, dass sie den Grundbesitz (XWpll) und die Einkünfte
(TIp6aobOl) der ihnen überwiesenen Bundesgenossen festzustellen
hatten. Einer genaueren Prüfung bedurfte es nnrbei neu ein­
getretenen Bundesgenossen, bei denjenigen, welche bereits Tribut
zahlten, fand eine Schätzung wahrscheinlich nur statt, wenn in
der staatlichen Entwickelung derselben wesentliohe Veränderungen
vorgekommen waren.

Die VoreinsoMttzung erfolgte sicherlich in jedem Jahre,
weil sich da.s Bundesgebiet von Jahr zu Jahr veränderte. Das
Amt der TaKTllIWar deshalb auoh zweifellos· ein ,jähriges und
lief VOn Panathenäen zu Panathenäen, wie die anderen mit der Tri­
butvereinnahmung verbundenen Aemter.

Wenn der TaKTlJ~ seine Aufgabe ernst nahm und zum Wohle
des Staates arbeiten wollte, musste er vor allen Dingen unbe­
stechlich sein; denn da es naturgemiiss stets das eifrigste Be­
streben der Bundesgenossen war, 80 niedrig wie möglioh eiuge-
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sclliibt zu werden, fehlte· es nie an Besteobungllverauohell. Die
Bündner wUl'den in der BHithezeit Athens allerdings mög'"
liehe Art und Weise gepresst, aber es fanden sicb doobgewiss
Leute genug, die lieber den Staat betrogen als ihren Säokelvernach­
lässigten. Solche Leute. wie Aristides, die wirklich naohbestel1i
Wissen und Willen einsohätzten, waren offenbar eine Seltenheit:

Das Geschäft der Schätzung an und für sich muss etwa
folgendes gewesen sein. Der bf\J.1o~ überwies den Tal<Tl:u aas von
ihnen einzuschätz~ndeGebiet. Dazu bekamen sie die Sohätzungs­
liste de~ letzten bezw. der letzten Jahre, die entweder unvar'"
ändert oder durch Streiohung ausgetretener bezw. Him:uftigung
neu eingetretener Bündner modifioirt worden waren. Bei den
alten hatten die TaKTat nur zu prüfen, ob eine Abänderung de'r
Voreinsohätzung nothwendig sei uud ev. demgemäss zu verfahren;
bei den nenen hatten sie die Voreinsohätzung vorzunehmen. Dies
geschah sioherlioh an Ort und Stelle und mag reoht sohwierig
gewesen sein, wenn die TaKTal den Besitz und die Einkünfte ihrer
Bündner selbst festzustellen hatten. Es war einfaoher, wenn,
was o.llerdings wohl bei den meisten anzunehmen ist, die Bundas­
genossen Verzeiohnisse ihrer Besitzungen und Einkünfte rührten.
Diese mussten bei dem bekannten Terrorismus der Athener gegen'­
über den Bündnern den TaKTIlI offenbar zur Verfügung gestellt
werden und bildeten die Grundlage für die Ansätze derselben.
Theil weise wurden sie gewiss nur kopirt.

Eine gesonderte Stellung nahmen die Bundesgenossen
welohe das Privilegium hatten sioh selbst einzuschätzen. Es
waren wa.hrscheinlioh solohe, die nooh nicht ganz so sohleoht,
wie die anderen behandelt wurden, oder solohe, die duroh faMolle
Angaben den Atbenern nicht allzu viel sohaden konnten. Ihre
Ansäbe hatten sie entweder den TaKTat an Ort und SteHe oder
direkt no.oh Athen mitzutheilen. Zahlten Städte in SynteUe,eo
wurden sie auoh in Syntelie eingesohätzt.

Ihre F eststelhtngen trugen die TaKTat in dill ihnen zur Ver­
fügung gllstellteListe ein. Diese hatte gewiss einen ziemliob
erhebliohen Umfang und entllielt für jedlln Bünnullf eine 'Menge
Fragen, die mehr oder weniger genau beantwortet werden mUBsten.
Denjenigen, die sich selbst einsohätzten, wurden offenbar dieselben
Fragen vorgelegt, welche die TaKTClt zu beantworten hatten. Bei
der Fülle des Materials scheint es nicht ausgeschlossen, dass für
jeden Bundesgenossen ein besonderer Einschätzungsbogenexistirte.

Die Zusammenstellungen der TaKTat mussten bei Beginn
Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. LIV. 8ö
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des Kalenderjahres fertig sein. Sie hatten dieselben offenbar der
ersten Prytanie einzureichen und traten an den Panathenäen ab.
Sie mussten gewiss auch Rechnung über ihre Thätigkeit legen.

Nachdem die erste Prytanie die Voreiuschätzungsblätter von
den TaKTCLl erhalten hatte, liess sie dieselben von ihrem Schreiber
(' ö~ rrpwToc;; ~'fPIlj.1j.1I:h€U€') ordnen und machte Voranschläge für
die Höhe des Tributs, welchen die ßOUAq an den Panathe­
näen festsetzte. Die Ansätze wurden wahrscheinlich nioht
auf den Voreinschätzungsblättern notirt, sondern besonders auf
einer Gesammtliste zusammengestellt, natürlich unter Zugrunde­
legung der Blätter.

Genauere Kenntniss von der Veranlagung erhalten wir aus
den Iuschriftresten eIA. I. 37. Zum riohtigen Verständniss der­
selben die~e folgendes im allgemeinen Bekannte.

l)ie ßOVAtl hatte übel' die Anträge, welolle während einer
Prytanie bei ihrem Aussohuss eingingen, Beschlüsse zu fassen
und dieselben dem bf\f..lo~, welcller wahrsclleinlich in jedel' Pry­
tanie eine ordentliche Sitzung abhielt, zur Genehmigung zu unter­
breiten, falls sie überhaupt der Genehmigung des bf\j.1o~ unter­
lagen. Dieselben wurden ohronologisch oder nach ihrer Wichtig­
keit wortgetreu einer Ilach dem anderen aufgeführt, und der
bijj.1o~ alsdann bei jedem einzelnen Beschluss mit einigen ein­
leitenden Worten um Genehmigung ersucht, etwa folgendermassen :
die ßOVAn ersucht den bfij.1oC;; um folgende Besehlussfassung: C Der
bf\l!o~ erklärt sich mit dem Beschlusse der ßOVAtl betreffend ••.••.
in folgender Fassung einverstanden (folgt der Beschluss):

Der bi:lj.1o~ nahm alsdann zu jedem einzelnen Beschlusse
Stellung. Hatte niemand etwas einzuwenden, so wurde er in der
vorliegenden Fassung genehmigt. Wurden Einwendungen gemacllt,
so musste abgestimmt werden, und die Majoritä.t entschied. War
dieselbe gegen' die Vorlage, so fiel dieselbe ganz oder wurde
wenigstens modifizirt. Häufig war der bfij.1o~ mit der Vorlage
einverstanden, hielt dieselbe aber nicht für ausreichend und machte
Zusätze. Der stereotype Wortlaut derselben ist: /) betvll €lrre'
Ta j.1Ev UAAIl KCL6arrep TQ ßOUA~ (folgt der Zusatz). Es kommen
ein und auch mehrere Zusätze vor.

Zuweilen machte die ßOVAl] keinen bestimmten Vorschlag,
sondern überliess es dem bfij.1or;; sieh für das eine oder andere,
welches beides aufgeführt wurde, zu entscheiden. Dieser hatte
dann zunächst zu beschliessen, ober sich für das eine odel' an­
dere entscheiden wollte, d. h. ob' er die Vorlage in der vorliegen-
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den Fassung genehmigen wollte. 'l'hat er dies, so entsohied er
sich für \:lines von beiden. Der Fall liegt vor in dem Volksbe~

schlnss für Methone. ßm.XEtPOTovi'!Gal TOV bflllov, heisst es dort,
a uri Ka Cin derselben Volksversammlung') rrpoe;; ME8wvlXloue;;
EhE qJOpOV bOKEt rO,TTElV TOV bflllOV lluTIKa Il11Aa n €~apK€tV

aUToie;; TEAEiv Ö<JOV TQ 9Et.f1 arro TOU <popOU ETEV€TO, 8v tOt~

rrpOTEpOle;; Tlllva911vaiOte;; €TETaXIXTO qJEPEIV, TOO be: aAAOU aT€­
"Eie;; Eival.

Wozu der bflllOc; sioh entsohlossen hat, steht am Sohlusse:
~XEtporovI1<J€v b bfllJ.oe; ME9wvaioue;; n:AEtV öGa\! TQ BEt.f1

alTo TOO qJopou €TiTVETO, ÖV Toie; rrpoTEpOl~ TTllVa9fjval.olli: €TE-
TaxaTo qJEPElV, TOU bE aAAOU atEAE'ic; dVal. •

Derselbe Fall liegt natürlich vor bei allen Wahlen, welche
die ßOUAJ1 den bfll!o<;; vorzunehmen ersuohte. Hier war wieder
zunächst naoh der Vorlage zu beschliessen, dass eine Wahl im
Sinne der ßOUA~ vorgenommen werden sollte, d. h. die Vorlage
zu genehmigen und alsdann erfolgte die WahL Auoh in diesem
Falle wurde das Ergebniss derselben mitgetheilt (vergl. I. 38
OYbE ~pE9fjGav €KAOTi:l<;).

Die yon einer Volksversammlung genehmigten Besohlüsse
wurden in derselben Weise, wie die der ßouM, von dem
Schreiber der fllDgirenden Prytanie aufgeschrieben und zu den
Akten des Staatsarohivs gebraoht; die Vorbeschlüsse der ßouAfl
gingen unverändert in das Arohiv derselben zurück. Hier wurden
beide inhaltlioh vertheilt. Waren schon früher Besohlüsse in
derselben Sache gefasst worden, so wurden die neuen jetzt hinzu­
gefügt, wenn nioht, bildeten sie den einzigen bezw. den ersten
unter den ev. in derselben Sache nooh zu erwartenden und wur­
den in ein besonderes Faoh gelegt. Sollte ein Beschluss auf
Stein gehauen werden, sO wurde dies in demselben besonders
ausgesprochen und alsdann von dem Tpal1fJ.aTEu<;'der fungirenden
Prytanie, der immer damit beauftragt wurde, veranlasst. Häufig
kam es auch vor, dass frühere Besohlüsse el'st in späterer Zeit
durch Volksbeschluss auf Stein gehauen wurden und zwar allein
oder mit anderen, mit denen sie im Arohiv zusammenlagen und
dieselbe Uebersohrift trugen (z. B. MEeWvaiwv EK TTtEpiou), zu­
sammen. Die Zeitbestimmungen am Anfang der Besohlüsse be­
ziehen sich anf den Tag der Berathung durch die ßOl)A~, lIioht
auf den Tag der Volksversammlung. So kommt es, dass mehrere
Beschlüsse, die sicherlich in derselben Volksvenammlung gefasst
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wurden, verschiedene Zeitbestimmungen haben, z. B. Th. IV. 118,
CIA. I. 40 und RenD. 31 (1896) 137-141.

Th. J 118 hat NlKHxbll<;; E'liEO"TlXTEl, Rermes 31 )AT ••••
ETCEO"TllTEt, 1. 40 ist leider nioht näher bestimmbar. Besohlüsse,
die von der ßOUA~ an einem Tage verhandelt und auf die Tages­
ordnung geAetzt worden sind, finden sich CIA. I. 33 und IV 33 a.

CAKu/luvTle;; ETCPUTlXVEUE, XUpille;; ETPll/lMllTEUE, Tl/l6EEVOe;;
ETCEO"T<lTEl, KllAAlll<; EiTCE). Vielleicht sind auch I 45 und 46 an
demselben Tage vorberathen worden (TTpOKAElle;; 'ATllpßou Eöwvu­
/lEUe;; ETPUl!l!llTEuE).

Aehnlich verhält es sich mit der Tatt<; q>6pou I 37 aus dem
Jahre 01 884•

Die Iusohl'jft besteht aus 2 Besohlüssen, In dem ersten
sind zweifellos auf die TaEte;; bezügliche Bestimmnngen für die
Athener getroffen worden i unter anderem wird eine bestimmte
Prytanie (vielleicht die geschäftsführende) beauftragt der ßouM
in einer bestimmten Zeit eine Vorla.ge zu maohen, deren Inhalt
leider nicht mehr kennbar ist.

Der zweite Beschluss ist in der Prytanie Aegeis gefasst und
enthält auf die Bundesgenossen bezügliche Bestimmungen für die
grossen Panathenäen; dieser konnte naturgemäss erst 01. 898 zum
ersten Male zur Anwendung gebraoht werden. Man könnte meinen,
dass dies der Besohluss sei, den die Prytanie in Anregung bringen
sollte, die Reste des ersten Besohlusses lassen aber kanm daranf
sohliessen. Auf alle Fälle haben wir zwei Besohlüsse vor uns,
welohe sieb beide auf die TaEte;; beziehen, von denen wie gesagt
der erste für die Athener, der zweite für die Bundesgenossen be­
stimmt ist. Es ist nicht ausgesohlossen, dass sie an einem Tage
von der ßouM vorberathen und vom b~/lo<;; in einer Versammlung
sanktionirt worden sind, der Antragsteller ist wenigstens in beiden
derselbe, nlimliou E>OUbtTCTCO';. Beide Besohlüsse setzen die TaEt<;
<p6pou des Jahres 01. 884 voraus. Der erste giebt eine Aus­
führungsanweiaung für die Athener, der zweite enthält eine Mehr­
belastung der Bundesgenossen ausser dem verdoppelten q>opo<;.

Von dem eventuell anzunehmenden 3. Beschluss ist nichts
erhalten. Wahrsoheinlioh ist er auoh nooh gefasst worden und
stand unter dem 2. Die Zeit der Beschlüsse lässt sioh nicht genau
bestimmen, nur so viel steht fest, dass sie nicht in der 1. Prytanie,
aber vor dem Monat Maimakterion gefasst worden sind. Letzteres
soheint klar zu sein, ersteres folgt daraus, dass der Sohreiber
des 1. Besohlusses auf -wv endigte, während der Sohreiber der
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1. Pryta.nie TI1I.EI<JTlac;; hiess. Es bleibt also nur die 2., 8. oder
4. Prytanie.

Die gewöhnliche Annahme, dass im Anfang des 1.
schlusses von den TaKTal die Rede gewesen sei, ist kaumwahr~

scheinliob, da besondere Aufträge für sie naoh bereits geschehener
Veranlagung nicht erwartet werden. Die Bezeichnung TaKTal fiirilia
Einscbätzungskommission ist überhaupt eigenthümlioh nndscbeint
gar nicht ursprünglich zu sein. Sie wiril aber wohl gebraucht
worden sein, weil die Begriffe Einsohätzung und Veranlagung
früh durch einander geworfen worden sind. Häufig weiss mll.U

nicht, ob von einer Einschätzungs- oder Veranlagungskommission
die Rede ist, 130 z. B. bei den c1i€VTaK6mOI KaI 01 TaKTm' auf
einer Inschrift oder dem Kollegium von 10 Minnern, welohes
(Andocides) Alcibiades 11 erwähnt. Verwirrt ist auch die Dar­
stellung Plutarchs in der oben angeführten Stelle. Er spricht
sohliesslich von einer Veranlagung des Tribntes durch Aristides,
während er im voraufgehenden seine Tbätigkeit als Mitglied der
Einschätzungskommission beschreibt. Die Verwirrung der Be­
griffe legt die Vermuthung nahe, dass die Voreinschitzungskom­
mission bereits Voranschläge für die Veranlagung machte, wie
es auch heute noch der Fall ist. Die Arbeiten der TaKTilI und
liOUAT} berührten sich also, und darauf beruht gewiss die Verbin­
dung der 1i€VTIlK6<1lOt, unter denen man die liouA~ zu verstehen
hat, und der TaKTIlI. Unmöglich ist es auch nicht, dass die Ver­
anlagung in einer bestimmten Zeit von 500 besonders dazu aus­
gelosten Männern vorgenommen w~rden ist. Das Kollegium der
TaKTal wird die Zahl 10 nicht überschritten haben. Auch von
einem Schreiber derselben finden sicb Spuren.

In der Inschrift 1. 37 haben wir also noch Reste einer an
den Panathenä.en 01. 884 stattgefundenen Veranl~gung. Zu der­
selben bedurfte es einer Zustimmung des hfj/.1o~ wahrscbeinlioh
niobt mebr. Hierfür sprechen die Worte: KaTß TabE lTaE€ TO,..
<popOV Tfj<J1 1iOA€<J1 ~ ß0 UA~ j diejenige unseres Jahres 884 war
mit den an d·iesem Tage (Panathenäen), bezw. in derselben Pry­
tanie von der ßou1I.~ selbst.ändig gefassten Beschlüssen zusammen
in das Arcbiv der ßOUAtl gegangen. Ihre Veröffentlichung auf
Stein verdanken wir dem Zufall, dass sie die Veranlassung zu
mehreren VolkBbeschlüssen wurde. Aus den Veranlagungsjahren,
in welchen dies nicht der Fall war, haben wir keine TaEl\; <p6pou
auf Stein zu erwarten. Die Veranlagung der ßouA~ ist auf un­
serem Stein, welcher dieselbe in Parenthejle enthält, natürlich nur
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kopirt worden. Sie war nach Distrikten geordnet und entbielt
auch schon Bestimmungen über den Zahlungsmodus bei denjenigen
Bundesgenossen, denen die Zahlung der ganzen Summe auf ein­
mal nicbt möglich war. Die einzelnen Distrikte waren aufge­
reohnet, wie die Aufrecbnung des hellespontischen Tribntes zeigt,
ebenso sind gewiss die Distriktssummen rekapitulirt worden (s.
OrA. IV. 1. P 220. 543).

Die Veranlagung ist . ein sehr wichtiger Bestandtheil der
Tributeinnahmeordnung, denn sie enthält das Gesammt s 0 11 des
von den Bündnern zu zahlenden Tributes. Sie musste den Bünd­
nern sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise bekannt
gegeben werd en. Wie dies 01. 88'" und in Zukunft geschehen
sollte, darüber hat wahrscbeinlich der erste Bescbluss I. 37 Be­
stimmungen enthalten. Die Männer, welcbe zu je zweien zu den
Bundesgenossen geschickt werden sollten, waren gewiss mit der
Bekanntmachung beauftragt. Vielleicht waren eS die KTtPUK€~,

die mehrere Male erwähnt werden, und denen Reisegelder gezahlt
werden sollen. Dass überhaupt über die Bekanntgebung Bestim­
mungen getroffen wurden, lässt sich wobl daraus erklfi,ren, dass
auch auf diesem Gebiete in diesem Jahre ein neuer Modus in An­
wendung gebracht wurde, denn eine Bekanntgebung der Veran­
lagnng hat sicherlich immer stattgefunden. Um das Gescbäft zu
vereinfachen, bat man vieIleirht nur diejenigen berüchichtigt, bei
welch~n eine Veränderung vorgekommen war. In diesem Jahre
musste demgemäss allen Bündnern eine Bekanntmachung zugehen.
Dieselbe enthielt ausser der Veranlagung wahr8llheinlich auch
Mittheilungen über die Rechtsmittel, die gegen die Veranlagung
den Bündnern zu Gebote standen. Der Rekurs musste in einer be­
stimmten Zeit nach der Bekanntgebung eingelegt werden. Die Ent­
scheidung über denselben stand zl:\;lIitchst dem bfl/loC;; zu. Er wird
bei der ßOUATt bezw. den Prytanen angemeldet worden und mit einem
Gutachten derselben dem bfj/lo~ vorgelegt worden sein. Dieser
gab den Beschwerdeführern sicherlich Gelegenheit zu Auseina,.nder­
setzungen und entschied sieh dann. Er erhielt den Ansatz der
ßOUA~ anfrecht oder setzte den qJ6po~ herab, bewilligte auch wohl
Theilzahlungen, wenn die ßouM es nicht llatte thun wollen, er­
liess. den q>6poC;; in einzelnen Fällen ganz und gar oder beschl'änkte
seine Forderung auf das 1/60 für die Athene. Glaubten die Bünd·
ner,. sich, noch nicbt bei der Entscheidung des bfllJ.o~ beruhigen
zu dürfen, so stand ihnen noch das Berufungsrecht bei den He­
Hasten zu. Diese Prozesse wurden von den ele1UrWTeic;; einge-
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fttllrt und geleitet. Da dieB Kollegium in den Resten· des ersten
Beschlusses 1. 37 in Verbindung mit den ReHasten enväbnt wh'a,
liegt der Schluss sehr nahe, dass auch hier nällerll Bestimmungen
über die Prozessordnung gegeben waren, welche von den früheren
wieder abwichlln. Dill Erwähnung des Maimaktllrion lässt ·ll.uf
eine mit dem Rekurse in Verbindung stehende Zeitbllsthl.lmung
sohliellsen. Die Entscbllidung tiber den Rekurs zog sioh gewiss
mehrere Monate hin. Zwei Beispiele fliner Berufung vor den
Beliasten scheinen die Fragmente der Reden des Antiphon für
die Lindier und Samotbraker zu enthalten.. Der Erfolg der
letzteren ist ganz unbekannt, für die ersteren scheint er wenig­
stens eine Theilzahlung durchgesetzt zn hallen, denn ihre Er­
wähnung unter den Theilzahlern 1. 87 steht offenbar mit der
Rede in Zusammenhang.

Die Entscbllidung der Heliasten war endgültig.
Nach Erledigung aller Berufungen, die spätestens im An­

thesterion anzunehmen ist, musste naturgemäss die Veranlagung
eIer ~ouAfl wesentlioh modifizirt werden, denn das Gesammtsoll
hatte sich jetzt geändert. Infolgedessen musste eine Liste aufge­
stellt werden, welohe an Stelltl <ler alten die neuen von den
Bündnern erstrittenen Ansätze enthielt, die soge na nnte Heb e~

liste. Dies Geschäft fiel wahrscheinlich dem Schreiber derPry­
tanie zu, welche zur Zeit der Erledigung aller Sachen fungirte,
nachdem vorher schon auf dem Veranlagungskataster die einzel"
neu Veränderungeu vom Beginne der Rekurse ab von dem je­
weiligen Schreiber notirt worden waren. Die Hebeliste bildete
jetzt daB Gesammtsoll des zu vereinnahmenden Tributes.

Hiervon musste vor allen Dingen den Rellenotamien eine
Abschrift zugesteHt werden, denn dieselbe bildete für sie die
Grundlage zu der an den grossen Dionysien vorzunehmenden
Vereinnahmung des <p6pm;. In welchem Lokal diese sta.tt­
fand, ob im Rellenotamieion oder Buleuterion oder auf der Burg,
ist nicht bekannt, vielleicht im Opistbodomos des Parthenon, denn
daBelbst wurde der Schatz bekanntlich aufbewabrt. Der Verein­
nahmung wohnten die Buleuten bei. Die BelIeDotamien, welche
von ihren Ersatzmännern unterstützt wurden, hatten wahrecbein~

lieh fUr die einzelnen Bezirke getrennte Zahlstellen eingerichtet
und tlleilten sich die Geschäfte. Sie notirten die Namen der
Bündner und der von ihnen gezahlten Beträge nach der Reihen­
folge der Einzablung unter steter VergleiohUng des eingehenden
Betrages mit dem zu vereinnahmenden. Zu dem Zwecke war
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aus der Hebeliste rur die einzelnen Zahlstellen gewiss ein Aus­
zug gemacbt wO,rden. Ueber diejenigen Beträge, welche nach
der Hebeliste zum Soll standen, aber nicht gezahlt wurden,
machten die Hellenotamien keinen Vermerk. Aus den von
ihnen in den einzelnen Zahlstellen gefertigten Listen, w e loh e
also nur die tbateäohlicb eingegangenen Beträge ent­
h i e lte n, fertigte der Sohreiber der Hellenotamien ein nach Be­
zirken geordnetes Gesammtverzeicbuiss, welohes nacl} den fun­
girenden Hellenotamien datirt war. Hiervon wurde eine Ab­
sohrift fiir die IJogisten gemacht, welche danaoh da!! 1/60 für die
Athene zu be r eo h n en und den Sohatzmeistern zu iibermitteln
hatten. Die Arbeit war eine ganz meohanische. Die Zusammen­
stellung der Hellenotamien wurde einfaoh kopirt, nur statt des
ganzen Betrages immer 1/60 gesetzt. Die Verzeichnisse, welche in
grosseren Perioden auf Stein gehauen wurden, waren daher auch
naoh den Hellenotamien datirt. Als Zeiohen, dass dieselben für
die Schatzmeister angefertigt waren, wurde nur die Zahl der apxa(
derselben naoh 01. 81!l eingefügt, weil in diesem Jahre die 1J60­
Beträge zuerst gezahlt worden waren. Im übrigen wurde niohts
geändert, sogar die Uebersohriften der einzelnen Distrikte Clwvl­
KO~ lp6po~, ElTi epqKI'J~ lp6po~ . . .), welche doch nur für die
Listen der Hellenotamien passten, blieben mit einer einzigen Aus­
nahme unverändert stehen. Eine Aufreohnung und Rekapitulation
enthielten die Listen der Hellenotamien und der Logisten nicht.

Eine Vergleiehung der Isteinnahme mit del' Solleinnahme
der Hebelisten ergab stets ein Defizit der ersteren, weil viele
Bündner den Tribut nioht zahlten. Um diesel> so viel wie mög­
lioh zu verringern, musste der h~J.lo~ Sohritte thun. Zu .dem
Zwecke wurde eine hesondere Liste der Schuldner (Aullfallliste)
angefertigt und dem h~J.lo~ zugestellt. Dies Geschäft besorgten
zweifellos die Hellenotamien bezw. ihr Sohreiber. Der hfiJ.lo~

hatte sioh dann zu entscheiden, ob er die Restbeträge nieder­
schlagen oder zwangsweise beitreiben lassen wollte. Entsohied
er sich für das erstere, so behielt es damit sein Bewenden, ent­
schied er sic.h für das letztere, so wurden dazu die· sogenannten
apTlJpOAOTOI ausgesandt. Diesen musste natürlioh ein Verzeich­
niss der Schuldner und der von ihnen geschnldeten Beträge mit­
gegeben werden. Die Schiffe sowohl wie die Strategen, welche
mit der Exekution betraut waren, hiessen apTlJpOAOTOI. Das
Geschäft war bei besonders widerspenstigen Bündnern mit ge­
wissen Gefahren verbunden, und es kam nicht selten zu Gefechten,
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welohe für die Athener ungünstig verIiefen. Im allgemeinen. ge­
nügte gewiss bei sonst zablungsflihigen Biinduern die Anw$sen­
heit der aplupoA010l, die Zahlung der Restbeträge zu erzwingen.
Wie die Forderung bei nicht zahlungsfähigen oder böswilligen
Bündnern beigetrieben wurde, ist leider nicht mehr felltzulltelleu,
wahrscheinlich wurden fiskalische Besitzungen oder Einkünfte
mit Beschlag belegt und meistbietend verkauft. Wir sind auch
leider tiber die Art und Weise, wie die Bündner den <popo~ in
ihren Staaten zusammengebracht haben, vollständig im Unklaren.
Eine Rolle scheinen dabei die EKA01El~ gespielt zu haben. Dies
waren meines Erachtens aber nicht attisohe, sondern Beamten
der Bundesgenossen. Aus den Worten Harpocrations (AntipIIOn:
Fragm. 52 Blass) geht dies deutlich hervor: EKAoiEi~ 01 EKA€IOV­
Tee;; Kat E1O'rrpaTTOVTee;; Ta o<p€lA6lAeVa T\fJ bTJlloO'itp. 'A. EV TlfI
rrepl TOU :Lall. <pOpou' ~pEeTJO'av lap EKAOlfie;; rrap' ~1l1v (sc.
bei den Samothrakern), oie;; rrAEIO'Ta EMK€l XP~llaTa erveu. Sie
hatten wahrscheinlich die Aufgabe den <popoe;; in ihren Städten
zusammenzubringen und wurden aus den ersten Klassen gewählt.
Für einige Städte mag Atben die EKA01€1~ auoh aus ihrer Mitte
gewählt und mit der Beitreibung des <popo~ betraut haben (CIA.
I. 38). Da die Samothraker sich anscheinend uugünstig über sie
geii.ussert haben, ist anzunehmen, dass sie die einzigen in den
Städten waren, welohe das Interesse Athens bei den Bundesge­
nossen vertraten.

Die beigetriebenen Restbeträge hatten die aplupoAOlol na­
türlich bei den Hellenotamien abzuliefern j diese erstatteten dem
bfll.we;; alsdann wieder Bericht. Beträge, welohe nioht hatten
beigetrieben werden können und welche auoh in Zukunft nioht
heizutreiben waren, mussten jetzt wohl oder übel niedergesohlagen
werden. Gingen die Restbeträge der Bündner erst an den Diony·
shm des näohsten bezw. eines der näohsten Jahre ein, so wurden
sie dem Charakter der HellenotamienHsten gemäss auch erst in
diesem Jahre gebuoht. Hierauf bezieht sich die Bemerkung albE
rrOAEIe;; rrepuO'lvou <popou Tel O<pE1AOIAEVa arrEboO'av.

Bo ungefähr wird man sich die Tributeinnahmeordnung des
attischen Staates zu denken haben. Leider kommt man nur in
den seltensten Fällen über Vermuthungen hinaus. Diese haben
aber doch mehr oder weniger den Sohein der Wahrheit für sich,
weil wir genugsam davon unterrichtet sind, wie die Atllener ihr
Verhältniss zu den Bundesgenossen auffassten. Sie betrachteten
die Zall1ung des <p6po~ seitens derBclben nicht als eine freiwillige,
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sondern als eine Zwangsleistung Die Einnahmeordnung einer
solchen muss aber wohl oder übel den Charakter einer Steuer­
einnahmeordnung gehabt haben, und diese ist es, welche in grossen
Zügen geschildert worden ist.

Bestätigt wird unsere Ansicht in mehreren Punkten durch
die Inschrift CIA. IV. 2. 27b. Dieselbe enthält einen Volksbeschluss
über Abgaben von der Feldfrucht an die Demeter und Persephone
in Eleusis. Diese sonen für die Athener und Bundesgenossen
obligatorisch sein, andere griechische Staaten sollen eine Auf­
forderung zu etwaigen freiwilligen Leistungen erhalten. Die für
die obligaten Leistungen getroffenen Bestimmungen klingen im
allgemeinen an die in obigem geschilderte Tributeinnahmeordnung
an; ein bestimmtel' Prozentsatz wird angegeben 1, der Lieferungs­
modus und -termin wird vorgesc1lrieben, von einer Bekanntmac1JUng
des Volksbeschlusses ist die Rede, die Notirung der eingegange­
nen Beträge wird bestimmt u. derg1. mehr. Im besonderen wird
unsere Auffassung von den EKAOTElC;; und Kf)PUKEC;; bestätigt. Er­
stere sind in unserer Inschrift, wie oben angenommen, mit der
Beitreibung der Abgaben beauftragte Beamte der Bundesgenossen
(Tac;; bE rr6AE1C;; EKAoTEac;; EAEliSat ToD KapTt'oD, KaMT! <Xv bOKJ)
a1lTfjlil aplliTa. b Ka.pTt'()C;; EKAETf)liWSat), letztere haben den Be­
schluss der Volksversammlung den· Bündnern bekannt zu machen
(Kf)puKac;; bE EAO/AEVl'] f] ßOUAT] Tt'E/lIj1llTW EC;; TaC;; rr6AE1<;; UTTEnOV­
Ta<;; Ta . • E\jJl']<plli/AEVa Tlji bf)/llJ.l).

München. Wilhelm Bannier.

1 Auch bei der Festsetzung des ersten Tributes wurde gewiss ein
bestimmter Prozentsatz zu Grunde gelegt; es war aber unzweckmässig,
ihn für alle folgenden Veranlagungen festzuhalten.




